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Strompreise in der chemischen Industrie 

1. Wie viele Unternehmen der chemischen Industrie gibt es nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Deutschland (Jahr 2012 oder 2013)? 

In Deutschland gab es laut Statistischem Bundesamt zum 30. September 2012 in 
der chemisch-pharmazeutischen Industrie 1 438 Unternehmen.

2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der Arbeits-
plätze in der Chemiebranche seit dem Jahr 2007 entwickelt? 

In der chemisch-pharmazeutischen Industrie gibt es laut Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes per 30. September 2012   439 584 Beschäftigte. Im Jahr 2007 
beschäftigte die Branche 440 846 Mitarbeiter. Die Beschäftigtenzahlen sind seit 
2007 recht stabil.

3. Wie viel Strom haben nach Kenntnis der Bundesregierung die chemischen 
Unternehmen in Deutschland (inklusive Eigenstromerzeugung) in den 
Jahren 2012 und 2013 verbraucht? 

Der Stromverbrauch inklusive des Verbrauchs von selbst erzeugtem Strom der 
Unternehmen zur Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeug-
nissen lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2012 bei 
52,2 Terawattstunden (TWh) und im Jahr 2013 bei 51,7 TWh.
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 
24. November 2014 übermittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 
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4. Wie viele Megawattstunden hat die chemische Industrie nach Kenntnis der 
Bundesregierung im Jahr 2013 in eigenen Kraftwerken produziert und 
genutzt? 

Die Unternehmen zur Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Er-
zeugnissen haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2013 in 
eigenen Kraftwerken 16 TWh Elektrizität produziert. Der eigene Verbrauch 
dieses selbst erzeugten Stroms wird von der amtlichen Statistik nicht gesondert 
erfasst.

5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Eigenstromproduktion 
bzw. der Eigenstromanteil der chemischen Industrie in den vergangenen 
zehn Jahren insgesamt entwickelt? 

Welche Unternehmen der chemischen Industrie haben für das Jahr 2013 
Anträge auf Strompreiskompensation gestellt, und welche Anträge sind in 
welchem Umfang bewilligt worden? 

Auf welche Summe addieren sich diese Kompensationszahlungen ins-
gesamt? 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich die Eigenstromproduk-
tion von 10,8 TWh im Jahr 2003 auf 16 TWh im Jahr 2013 erhöht. Der Anteil 
des von den Unternehmen zur Herstellung von chemischen und pharmazeuti-
schen Erzeugnissen selbst erzeugten Stroms am Stromverbrauch ist in diesem 
Zeitraum um rund 10 Prozentpunkte gestiegen.

Eine von der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt erstellte 
Liste der Unternehmen, die für 2013 einen Antrag auf Ausgleich der durch den 
Emissionshandel bedingten strombezugsbedingten Mehrkosten („Strompreis-
kompensation“) aufgrund der Herstellung von Produkten der chemischen Indus-
trie gestellt haben, findet sich in der Anlage zu dieser Kleinen Anfrage. Zur Ab-
grenzung der Unternehmen wird auf die Vorbemerkung in der Liste verwiesen.

Einige der genannten Unternehmen werden voraussichtlich keine Strompreis-
kompensation erhalten, da sie die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. 
Angaben über die gewährten Kompensationszahlungen je Unternehmen sind 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da das Bewilligungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist und erteilte Bescheide überwiegend noch nicht rechts-
kräftig sind.

6. Von welcher Kostenspanne pro Kilowattstunde geht die Bundesregierung 
bei selbst erzeugtem Industriestrom aus? 

Die Stromgestehungskosten pro Kilowattstunde von Eigenerzeugungsanlagen 
in der Industrie hängen maßgeblich von der Art der spezifischen Anlage und 
deren Fahrweise ab. Sie können dementsprechend sehr stark variieren. Der Bun-
desregierung liegen keine konkreten Zahlen zur Kostenspanne der tatsächlich in 
der Industrie eingesetzten Eigenerzeugungsanlagen vor.

7. Wie viele Unternehmen der chemischen Industrie mit wie vielen Zählpunk-
ten bzw. Abnahmestellen sind im Jahr 2014 im Rahmen der Besonderen 
Ausgleichsregelungen teilweise von der Umlage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) befreit? 

Im Begrenzungsjahr 2014 sind 164 Unternehmen und 256 Abnahmestellen der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie teilweise von der EEG-Umlage befreit.
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 8. Von wie vielen Megawattstunden wird hier teilweise befreit, und auf 
welche Summe beläuft sich dabei die Entlastung für die chemische Indus-
trie?

Im Begrenzungsjahr 2014 wurden 27 Millionen Megawattstunden teilweise be-
freit. Die geschätzte aggregierte Entlastung der Unternehmen aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht beträgt etwa 1,6 Mrd. Euro. Diese Schätzung basiert auf den 
Strommengen des Nachweisjahres 2012, bewertet mit der aktuellen EEG-Um-
lage von 6,24 ct/kWh.

 9. Wie stellen sich vor dem Hintergrund der eingereichten Daten im Rahmen 
der Besonderen Ausgleichsregelung die Nettostrompreise der chemischen 
Industrie in Abhängigkeit zum Grad der Energieintensität dar (bitte wenn 
möglich zwei Tabellen mit jeweils einer Spalte Stromkosten/Bruttowert-
schöpfung bzw. jährlicher Stromverbrauch und Nettopreis)? 

Der Bundesregierung liegen keine Angaben über die Nettostrompreise der Un-
ternehmen der chemischen Industrie vor.

10. Wie viele Unternehmen der chemischen Industrie mit wie vielen Zählpunk-
ten bzw. Abnahmestellen sind aktuell in Teilen von den Netzentgelten nach 
§ 19 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) 
befreit?

Zu den individuellen Netzentgelten nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV liegen 
bei der Bundesnetzagentur keine aussagekräftigen Daten zur Zuordnung der Un-
ternehmen zu Branchen vor.

Die Zuordnung der individuellen Netzentgelte bzw. Befreiungen nach Jahren 
und zur chemischen Industrie ist nicht in allen Fällen letztgültig eindeutig, da 
Unternehmen theoretisch verschiedenen Branchen zugeordnet werden könnten. 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Netzentgeltbefreiungen ausschließlich für 
Anträge aus dem Jahr 2011 durch die Bundesnetzagentur genehmigt wurden. 
Diese Befreiungen hatten bis zum 31. Dezember 2013 Bestand. Auf Basis der 
geltenden Rechtslage sind vollständige Netzentgeltbefreiungen nicht mehr mög-
lich. Aus der nachfolgenden Tabelle ergeben sich die Zahl der Abnahmestellen 
und der Unternehmen: 

11. Wie viele Megawattstunden sind aktuell in dieser Branche befreit, und auf 
welche Summe addieren sich diese erlassenen Netzentgelte?

Für das Jahr 2014 sind die Daten bei der Bundesnetzagentur nicht verfügbar.

Zu den individuellen Netzentgelten nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV liegen 
bei der Bundesnetzagentur keine aussagekräftigen Daten zur Zuordnung der Un-
ternehmen zu Branchen vor.

In der Tabelle sind die jährlichen genehmigten Entlastungsbeträge für § 19 Ab-
satz 2 Satz 2 StromNEV aufgeführt. Es handelt sich jeweils um Prognosewerte 

§ 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV

Jahr: 2011 2012 2013

Zahl der Abnahmestellen neu 45 7 3

Zahl der Unternehmen 35 5 3
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für das betreffende Jahr. Für die Folgejahre einer Genehmigung liegen die Pro-
gnosewerte nicht vor.  

Die Entlastungsbeträge basieren auf Prognosedaten. Bei der tatsächlichen Ab-
rechnung durch den Netzbetreiber kommt es daher gegebenfalls zu Abweichun-
gen. Folglich sind die Daten als grobe Näherung zu interpretieren.

12. Wie viele Anträge nach § 19 StromNEV aus dem Bereich chemische In-
dustrie  mit  wie  vielen  Abnahmestellen  sind aktuell noch nicht entschie-
den, und auf welche Summe in Megawattstunden addieren sich diese 
offenen Anträge? 

Zu den individuellen Netzentgelten nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV liegen 
bei der Bundesnetzagentur keine aussagekräftigen Daten zur Zuordnung der Un-
ternehmen zu Branchen vor.

Wegen der geringen Zahl offener Anträge und der davon betroffenen Unterneh-
men ließe eine Nennung der von den Anträgen umfassten Megawattstunden 
Rückschlüsse auf die Kostenstruktur der betroffenen Unternehmen zu. Wegen 
der verfassungsrechtlich gebotenen Wahrung der Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse können keine Angaben zu den prognostizierten Energiemengen über-
mittelt werden. Die Zahl der noch offenen Anträge nach § 19 Absatz 2 Satz 2 
StromNEV ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.  

13. Wie viele Anträge nach § 19 StromNEV von Unternehmen der chemi-
schen Industrie wurden bisher negativ beschieden? 

Zu den individuellen Netzentgelten nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV liegen 
bei der Bundesnetzagentur keine aussagekräftigen Daten zur Zuordnung der Un-
ternehmen zu Branchen vor.

In der Regel erfolgte bereits eine Einstellung des Verfahrens wegen Rücknahme 
des Antrags, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach § 19 Absatz 2 Satz 2 
StromNEV nicht gegeben waren.  

§ 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV

Jahr: 2011 2012 2013

Gesamtmenge 10 800 GWh 2 080 GWh 350 GWh

Summe allgemeines Netzentgelt 67,8 Mio. Euro 16,3 Mio. Euro 4 Mio. Euro

Summe reduziertes Netzentgelt 0 Mio. Euro 3 Mio. Euro 0,6 Mio. Euro

Umfang der Begünstigung 67,8 Mio. Euro 13,3 Mio. Euro 3,4 Mio. Euro

Begünstigung, kumuliert 67,8 Mio. Euro 81,1 Mio. Euro  84,5 Mio. Euro

§ 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV

Jahr 2011 2012 2013

Offene Anträge 5 2 2

§ 19 Absatz 2 Satz 2 StromNEV

Jahr 2011 2012 2013

Negativ beschieden 3 0 0

Eingestellt 12 2 3
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14. Wie viele Unternehmen der chemischen Industrie sind (teilweise) von der 
Zahlung der Stromsteuer bzw. Ökosteuer befreit? 

Auf welche Summe addieren sich diese Befreiungen bzw. Rückzahlungen?

Für das Antragsjahr 2012 haben 1 364 Unternehmen der chemischen Industrie 
eine Steuerentlastung nach den §§ 9a, 9b und/oder § 10 des Stromsteuergesetzes 
in Höhe von insgesamt rund 930 Mio. Euro erhalten. Als Unternehmen der 
chemischen Industrie wurden dabei solche Unternehmen betrachtet, die dem 
Unterabschnitt DG (Herstellung von chemischen Erzeugnissen) der vom Statis-
tischen Bundesamt herausgegebenen Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 2003, zuzuordnen sind. Belastbare Angaben für die Antragsjahre 2013 
und 2014 liegen noch nicht vor, weil die entsprechenden Anträge auf Steuerent-
lastung von den Unternehmen bis Ende 2014 bzw. Ende 2015 gestellt werden 
können.

15. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Strompreise für 
Betriebe der chemischen Industrie, wenn diese entweder teilweise von den 
Netzentgelten nach § 19 StromNEV oder der EEG-Umlage befreit sind?

Wie hoch sind die Strompreise in etwa, wenn eine Firma beide Vorteile 
genießt? 

Auf die Antwort zu den Fragen 9 und 18 wird verwiesen.

16. Wie viele Betriebe der chemischen Industrie sind aktuell sowohl von den 
Netzentgelten nach § 19 StromNEV befreit als auch von der EEG-Um-
lage?

Im Begrenzungsjahr 2013 gab es nach Kenntnis der Bundesregierung 27 Unter-
nehmen der chemischen Industrie, die sowohl von der Netzentgeltreduzierung 
als auch der Besonderen Ausgleichsregelung profitiert haben.

17. Welchen Indikator nutzt die Bundesregierung, um den Stromverbrauch 
pro erzeugtem Produkt bzw. Wertschöpfung in der chemischen Industrie 
zu ermitteln, und wie hat sich die relative Energieeffizienz demnach seit 
dem Jahr 2000 entwickelt? 

Die Bundesregierung nutzt keinen Indikator zur spezifischen Messung des 
Stromverbrauchs pro erzeugtem Produkt/Wertschöpfung in einzelnen Industrien 
bzw. Branchen.

18. Zu wie vielen Betrieben der chemischen Industrie liegen dem Statistischen 
Bundesamt Informationen über deren gezahlten Strompreis vor? 

Dem Statistischen Bundesamt liegen keine Informationen über die von den Be-
trieben der chemischen Industrie gezahlten Strompreise vor.

19. Welcher durchschnittlich gezahlte Preis pro Kilowattstunde ergibt sich aus 
diesen Daten inklusive Abgaben, Umlagen und Steuern? 

Für wie viel Prozent der Kilowattstunden wird dabei ein Preis unter 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 und 12 Cent gezahlt? 

Auf die Antwort zu Frage 18 wird verwiesen.
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20. Zu welchen Aussagen kommt eine Studie von Ecofys („Strompreise und 
ihre Komponenten“) für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit aus der letzten Legislaturperiode zu den Indus-
triestrompreisen in den verschiedenen Gegenden der USA? 

Die Ergebnisse der Studie von Ecofys können unter www.ecofys.com/de/
veroeffentlichung/vergleich-von-industriestrompreise/ abgerufen werden. Die 
Bundesregierung macht sich die Ergebnisse von Studien Dritter grundsätzlich 
nicht zu eigen.

21. Liegen der Bundesregierung aktuelle Informationen zum Strompreis-
vergleich  Deutschland – USA vor, weil seit der Studienveröffentlichung 
von Ecofys die Großhandelspreise in Deutschland gesunken und in den 
USA gestiegen sind (www.pjm.com)? 

Die Bundesregierung führt keine regelmäßigen vergleichenden Betrachtungen 
der Großhandelspreise von Strom in den USA durch.

Im Rahmen einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie haben 
Ecofys und Fraunhofer-ISI eine Abschätzung des Preisniveaus von Industrie-
strom in Deutschland und dem US-amerikanischen Bundesstaat Texas vor-
genommen. Für den Fall eines stromintensiven Beispielunternehmens in der 
Metallverarbeitung mit einem Jahresverbrauch von mehr als 1 000 Gigawatt-
stunden und einem Stromkostenanteil an der Bruttowertschöpfung von mindes-
tens 20 Prozent gehen die Gutachter von einem Strompreis in der Größenord-
nung von 4,95 ct/kWh in Deutschland (im Jahr 2013) und 3,91 ct/kWh in Texas 
(im Jahr 2012) aus.

Für Deutschland wie auch für Texas wird für die dort ansässigen stromintensi-
ven Unternehmen unterstellt, dass umfassende Sonderregeln bei Steuern, Abga-
ben und Umlagen zur Anwendung kommen. Wesentlicher Preisbestandteil für 
diese Verbrauchsgruppe sind in allen Ländern die direkten Beschaffungskosten 
(Stromgroßhandelspreise). Daneben fallen Kosten in Form von (teilweise redu-
zierten) Netzentgelten an. Der Anteil der übrigen, staatlich bedingten Preisbe-
standteile, wie Steuern und Abgaben ist von geringerer Bedeutung oder fällt 
nicht an.

22. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung des Verbandes der chemischen 
Industrie (www.sueddeutsche.de vom 13. Oktober 2014 „Bayer-Chef 
Dekkers kritisiert zu hohe Strompreise“), dass (chemische) Großabnehmer 
in den USA deutlich geringere Strompreise zahlen müssen und deswegen 
eine Standortverlagerung droht? 

Entscheidungen von Unternehmen für neue Produktionsstandorte werden in der 
Regel von einer Vielzahl verschiedener Faktoren hervorgerufen. Gleichwohl 
spielt für die chemische Industrie als energieintensive Branche der Strompreis 
neben den Kosten für Rohstoffe (vor allem Erdöl, Erdgas) eine wesentliche 
Rolle.

Während die Sachanlageinvestitionen der chemischen Industrie in Deutschland 
stagnieren und kaum höher liegen als die Abschreibungen (Quelle: Statistisches 
Bundesamt), investierten deutsche Chemieunternehmen im Jahr 2012 mehr als 
3 Mrd. Euro in neue Produktionsanlagen in den USA. Inwieweit die durch den 
Schiefergasboom in den USA bedingten niedrigeren Energie- und Rohstoff-
kosten hierbei eine Rolle spielen könnten, kann die Bundesregierung nicht be-
urteilen.
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Anlage
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